
Können Sie als Privatperson von der Elektroauto-
Förderung profitieren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

um für Privatpersonen mit kleinen und mittleren Einkommen den Kauf klimafreundlicher Neuwagen erschwing-
licher zu machen, hat die Bundesregierung ein neues Förderprogramm für vollelektrische Fahrzeuge und Plug-
in-Hybride aufgesetzt. Die Förderung gilt für inländische Neuzulassungen seit dem 01.01.2026 (auch rückwir-
kend) und hängt vom Haushaltseinkommen sowie der Anzahl der Kinder ab. So sind Zuschüsse bis zu 6.000 € 
möglich. Die Fördersumme soll bis 2029 zur Verfügung stehen und voraussichtlich für 800.000 Fahrzeuge 
reichen. 

Die Anträge können seit dem 19.05.2026 über die Förderzentrale Deutschland gestellt werden. Bei dem För-
derprogramm setzen das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
konsequent auf ein digitales Verwaltungsverfahren. Für die Antragstellung benötigen Sie daher eine sog. 
BundID – die eine sichere und eindeutige digitale Identifikation ermöglicht und den Zugang zu immer mehr 
Verwaltungsleistungen des Bundes ermöglicht. Die BundID können Sie mit dem elektronischen Personalaus-
weis oder alternativ mit einem ELSTER-Zertifikat einrichten. 

 

Mit unserer Infografik auf der nächsten Seite überblicken Sie die Voraussetzungen und 
Konditionen der E-Auto-Förderung und können sich, falls erforderlich, um die mit dem Antrag 
einzureichenden Steuerbescheide kümmern. Bei individuellen Rückfragen stehen wir gerne 
zu Ihrer Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

  



 

 


